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lissions- Einleitung

und Gang der Untersuchung

~en im I. Die Abkehr vom traditionellen "command and control"-Konzept

In ihrem Fünften Umweltpolitischen Aktionsprogramm aus dem Jahre 1993 führt die

EG aus, daß es nicht mehr ausreiche, Rechtsvorschriften mit Geboten und Verboten

gegenüber bestimmten Akteuren zu erlassen, sondern daß neue Regelungsformen

unter Einbeziehung aller Beteiligten wie Unternehmen, Verbraucher und

Öffentlichkeit erforderlich seien'. Daher müsse die Palette von Instrumenten über

den Erlaß von Rechtsvorschriften hinaus ausgedehnt werden auf marktorientierte

Maßnahmen und begleitende Instrumente, um durch die Nutzung der Marktkräfte

...und den Druck der umweltsensibilisierten Konsumenten die strategische
agllch- Entscheidungsfindung der Industrie mit dem Ziel zu beeinflussen, weitgehend
ekten eigenverantwortlich umweltgerechtes Handeln zu erreichen2.

In diesem, von der EG-Kommission vorgeschlagenen Aktionsprogramm3 wurde der

Grundstein für die am 29. Juni 1993 vom Umweltministerrat verabschiedete

Verordnung "über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem

Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung",

die sogenannte Öko-Audit-Vo4 -auch EMAS-VO genannt -gelegt5. Wie noch im

einzelnen zu zeigen sein wird, soll durch sie die gewerbliche Wirtschaft auf

freiwilliger, aber hoheitlich rückgebundener Basis für den Umweltschutz aktiviert und

dem gesteigerten Umweltbewußtsein der Öffentlichkeit durch Mitwirkungsmöglich-

keiten Rechnung getragen werden. Durch die Öko-Audit-VO ist daher ein markt-
schen orientiertes Instrument des Zusammenwirkens zwischen Staat, Wirtschaft und

Öffentlichkeit realisiert worden, wie es im Fünften Aktionsprogramm der EG angelegt

ist6.

Damit ist die Öko-Audit-VO ein wesentlicher Bestandteil der im Umweltrecht nahezu

.durchgängig zu beobachtenden Tendenz, neue Steuerungselemente in das RechtIchen

1 Vgl. Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der

Mitgliedstaaten vom 1. Februar 1993 über ein Gemeinschaftsprogramm für Umweltpolitik und
zur Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung, ABI. EG 1993, Nr. Ct. 

70 138, S. 1 (13 f.. 26 ff.); aus der rechtswissenschaftlichen Literatur, siehe zum Fünften

Umweltpolitischen Aktionsprogramm Waskow, Betriebliches Umweltmanagement, S. 5 f; Feldhaus,
Umwelt-Audit-Verordnung, in: Umweltrisiken, S. 89 (92 ff.); ders.. Umwelt-Audit und
Betriebsorganisation, in: Umwelthaftung, S. 9 (12 ff.); ders., Öko-Audit, in: Handbuch Umweltrecht,
Bd.l, S.1132 (1137f.); Wägenbauer, EuZW 93, 241 ff.

2 Vgl. Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der

Mitgliedstaaten vom 1. Februar 1993 über ein Gemeinschaftsprogramm für Umweltpolitik und
Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung, ABI. EG 1993, Nr. C
138, S. 1 (13,67 ff.).

3 Vgi. Kommission der EG, Für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung, Kom (92) 23

endg.. vol. 11 vom 03.04.1992, S. 5 ff.
4 Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29. Juni 1993 über die freiwillige Beteiligung

gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die
Umweltbetriebsprüfung, ABI. EG 1993, Nr. L 168, S. 1.

5 EMAS ist die Kurzbezeichnung für den englischen Namen der Verordnung _Environmental

Management and Audit Scheme". Zur Bedeutung des Fünften Umweltpolitischen Aktionsprogramms
für die Öko-Audit-VO vgl. Waskow, Betriebliches Umweltmanagement, S. 5 f; Feldhaus, Öko-Audit, in:
t-IandbuchUmweltrecht, Bd.I, S.1132 (1137f.).

8 So auch Wiebe, NJW 94, 289 (290); Köck, VerwArch. 87 (1996), 644 (646); Feldhaus, Umwelt-

Audit-Verordnung, in: Umweltrisiken, S. 89 (92 ff.); Schneider, Verw 28 (1995), 361.
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aufzunehmen, die auf kooperativer Verantwortung von Verwaltung und Bürger, auf
öffentlichem und privatem Sachverstand und verwaltungsmäßiger Kontrolle
einerseits sowie privater Eigenverantwortung andererseits beruhen7. Nachc
Die Notwendigkeit der Erneuerung und Modernisierung des klassischen gewerbe- weiter
polizeilichen Umweltordnungsrechts, das allein auf dem durch Ge- und Verbote in we!
gekennzeichneten traditionellen "command and control"-Ko~zept beruht8, ist längst .Gem!
erkannt: Die personelle und finanzielle Ausstattung der Uberwachungsbehörden lichen
kann mit der rapiden technischen Entwicklung und der explosionsartig Darstl
anwachsenden Zahl der Umweltvorschriften schon lange nicht mehr mithalten9, was Öko-/!
zu dem vielfach beklagten "Vollzugsdefizit" im Bereich des Umweltschutzes geführt beitra!
hatlO. Schon lange hat sich daher die Erkenntnis durchgesetzt, daß das klassische DaraIJ
Umweltordnungsrecht mit einem modernen Umweltschutzverständnis, das neben Audit-
dem Staat auch die Gesellschaft und ihre Mitglieder in ihren verschiedenen Rollen Bereic
als Privatpersonen, politisch denkende und handelnde Bürger, Unternehmer oder ordnu
Verbraucher in die Verantwortung nimmt, nicht zu vereinbaren ist. Daher kann der Unter'
Umweltschutz nicht mehr vom Staat alleine, sondern muß als Gemeinschaftsaufgabe der st
von allen gesellschaftlichen Akteuren gestaltet und bewältigt werden 11. durcl
Die diesbezügliche wissenschaftliche Diskussion läuft schon längst auf Hochtouren, Mana
in deren Verlauf Schlagwörter wie "Deregulierung"12, "Verfahrensprivatisierung"13, plarisl
"Kooperationsprinzip"14 oder auch "gesellschaftliche Selbstregulierung"15 geprägt gewe
wurden. Auch Gesetzgebung und Verwaltung haben damit begonnen, den Der d
geänderten Anforderungen Rechnung zu tragen und eine Vielzahl neuer Strategien das I
und Konzeptionen entwickelt, die alle auf dem Prinzip der Kooperation und des Mana
Konsenses im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung von Staat und Privaten kann.
beruhen 16. Insoweit seien exemplarisch einige aktuelle Stichworte wie "Duales mode

System"17. .Umweltverträglichkeitsprüfung"18, "Klimaschutzabkommen"19 oder
"Umweltpakt Bayern"20 angeführt. In diese Palette der neuen kooperativen c
Steuerungsformen fügt sich die Öko-Audit-VO nahtlos ein.

1 Vgl. Schmidt-Preuß, WDStRL 56 (1997),160 (187 I.); Köck, VerwArch. 87 (1996), 644 (646).
8 Vgl. Köck, VerwArch. 87 (1996), 644 (646).
9 Das heutige deutsche Umweltrecht ist durch über 800 Umweltgesetze, über 2800

Umweltverordnungen und ca. 4700 Verwaltungsvorschriften gekennzeichnet. Hinzu kommt auf
europäischer Ebene noch eine Fülle umweltrelevanter Regelungen wie beispielsweise allein über 330
Verordnungen; vgl. hierzu Jauck, Umwelt 95,441; Kniep, GewArch 97,142.

10 Vgl. allgemein zur Diskussion über die Ursachen der Vollzugsdelizite im Bereich des

Umweltrechts Lübbe-WollI, Modernisierung des Umweltordnungsrechts, S. 1 11.; Bender I Sparwasser
I Engel, Umweltrecht, S. 34 I.; Ludwig, Privatisierung staatlicher Aulgaben im Umweltschutz,

S.11311.;Schink,ZUR93,111.11 So auch Hollmann-Riem, Verw 28 (1995), 425 (431); Volkmann, VerwArch. 89 (1998), 363

(3661.).12 Vgl. Lübbe-Wolff, ZUR 96,173.
13 Vgl. Hollmann-Riem, Verlahrensprivatisierung als Modernisierung, in: Verlahrensprivatisierung Im

Umweltrecht, S. 9.
14 Vgl. Müggenborg, NVwZ 90, 909.
15 Vgl. Di Fabio, WDStRL 56 (1997), 235.
16 Vgl. dazu Schmidt-Preuß, WDStRL 56 (1997), 160 (162), der von einer .ungeheuren Vielfalt und

Heterogenität der Gestaltungsmodi im Spannungsleid zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung
und staatlicher Steuerung" spricht; siehe lerner Müggenborg, NVwZ 90, 909 11.; Köck, VerwArch. 87

(1996),644 (647 11.). -11 Vgl. hierzu allgemein und m. w. N. Bender I Sparwasser I Engel, Umweltrecht, S. 545 f. 21
18 Siehe hierzu statt vieler Kloepler, Umweltrecht, S. 23711. Verla
19 Vgl. zu diesem Abkommen statt vieler Hollmann-Riem, GewArch 96, 1, 411. 22 I
20 Vgl. hierzu Böhm-Amtmann, ZUR 97, 17811. S. 27
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luf 11. Gang der Untersuchung
IJe

Nachdem zunächst die Öko-Audit-VO im einzelnen erläutert wird, soll in eineme- weiteren Schritt untersucht werden, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen und
te in welchem Umfang zugunsten solcher Unternehmen, die erfolgreich an diesem
st ,Gemeinschaftssystem" teilnehmen, im Gegenzug Erleichterungen bei der staat-

~n lichen Überwachung gewährt werden können. Der erste Schwerpunkt dieser
19 Darstellung ist es daher, aufzuzeigen, inwieweit das marktwirtschaftlich orientierte
IS Öko-Audit-Konzept zur Vereinfachung des deutschen Umweltordnungsrechts
rt beitragen kann. ..
e Darauf aufbauend wird in einem weiteren Schritt untersucht, inwieweit das der Oko-
n Audit-Va zugrunde liegende Konzept außerhalb des Umweltrechts in den übrigen
11 Bereichen des staatlichen Wirtschaftsüberwachungsrechts für eine Rücknahme
r ordnungsrechtlicher Kontrollen zugunsten einer gestärkten Eigenverantwortung der
r Unternehmen genutzt werden kann. Denn die Forderung nach einer Modernisierung
! der staatlichen Aufgabenerfüllung ist nicht auf das Umweltrecht beschränkt, sondern

,durchdringt alle Lebensbereiche"21. Da nicht sämtliche Bereiche des betrieblichen
Managements Gegenstand dieser Untersuchung sein können, wird diese exem-
plarisch anhand des technischen Arbeitsschutzrechts und des Rechts der
gewerberechtlichen Personalerlaubnisse durchgeführt.
Der dritte und letzte Schwerpunkt dieser Darstellung befaßt sich mit der Frage, ob
das Konzept der Öko-Audit-VO auch außerhalb der Bereiche des betrieblichen

Managements zu einer Reduzierung des staatlichen Überwachungsaufwands führen
kann. Diese Frage wird am Beispiel des bauordnungsrechtlichen Privatisierungs-
modells der BayBO22 untersucht.

21 Zitiert nach Hoffmann-Riem, Verfahrensprivalisierung als Modernisierung, in:

Verfahrensprivalisierung im Umwellrechl, S. 9 (10).22 Bayerische Bauordnung in der Fassung vom 04.08.1997, BayGVBI. S. 433, ber. BayGVBI. 1998

5.270.
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